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4Ob27/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1989

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Wenn sein Bild im Zusammenhang mit für ihn abträglichen Ausführungen gebracht wird werden in jedem Fall die

berechtigten Interessen eines Menschen verletzt, gleich ob die abträglichen Tatsachenbehauptungen als Mitteilung des

Artikelverfassers gebracht oder jemandem anderen - insbesondere auch demjenigen, über den geschrieben wird - in

den Mund gelegt werden.
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